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Bilanz zum 31.12.2020

Rückgang bedingt 

durch 

Kapitalherabsetzung 

der MKW GmbH & 

Co. KG (T€ 10.000)

Vermögenslage



Vermögenslage

• Auf der Aktivseite der Bilanz ist das Sachanlagevermögen aufgrund der

jährlichen Abschreibungen in Höhe von T€ 1.048, bei Zugängen in Höhe

von T€ 369, um T€ 679 gesunken. Die Investitionen betreffen im

Wesentlichen die Anschaffungen von Behältern (T€ 228), eines

Seitenladers (T€ 74) sowie eines neuen Saugwagens für Fäkalschlamm

(T€ 60).

• Das Finanzanlagevermögen beinhaltet Anteile an der MKW GmbH &

Co. KG (T€ 15.000), an der MKW Verwaltungs-GmbH (T€ 39) sowie an

der AG Reederei Norden-Frisia (T€ 11). Darüber hinaus besteht eine

Ausleihung gegenüber dem Landkreis Aurich in Höhe von T€ 780. Die

Verringerung des Finanzanlagevermögens resultiert aus der

Kapitalherabsetzung in Höhe von T€ 10.000 bei der MKW GmbH & Co.

KG.

• Die Forderungen aus Lieferungen aus Leistungen betragen zum

Bilanzstichtag T€ 2.252 (Vorjahr: T€ 1.882). Auf die bestehenden

Forderungen erfolgten Einzelwertberichtigungen in Höhe T€ 66 sowie

Pauschalwertberichtigungen in Höhe T€ 58.



Vermögenslage

• Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 549

(Vorjahr: T€ 1.284) bestehen ausschließlich aus Forderungen gegenüber

der MKW GmbH & Co. KG und resultieren aus dem Jahresüberschuss

2020 der MKW GmbH & Co. KG. Der Anspruch des AWB Aurich auf den

Jahresüberschuss der MKW GmbH & Co. KG ergibt sich aus § 5 des

Gesellschaftsvertrages der MKW GmbH & Co. KG.

• Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten zum

Abschlussstichtag im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem

Finanzamt, bestehend aus einer voraussichtlichen Umsatzsteuererstattung

in Höhe von T€ 76 sowie voraussichtlichen Gewerbe- und

Körperschaftssteuererstattungen für das Jahr 2020 in Höhe von T€ 11.

Außerdem beinhaltet der Bilanzposten Forderungen gegenüber dem

Landkreis resultierend aus der kostenmäßigen Entlastung für

Windelentsorgung (T€ 36) sowie verauslagte Hafengelder in Höhe von

T€ 13.



Bilanz zum 31.12.2020
Rückgang bedingt 

durch erstmalige 

Bildung des 

Sonderpostens für 

Gebührenrücklage

Der Sonderposten für 

Erneuerungsrücklage 

wurde im Berichtjahr 

den Gewinnrücklagen 

zugeführt

Rückgang bedingt 

durch die 

Kapitalherabsetzung 

der MKW GmbH & 

Co. KG

Vermögenslage



Vermögenslage

• Die Verringerung des Eigenkapitals resultiert im Wesentlichen aus

der erstmaligen Bildung des Sonderpostens für Gebührenausgleich.

Gleichzeitig wurde der Sonderposten Erneuerungsrücklage

(T€ 415) im Berichtsjahr dem Eigenkapital zugeführt.

• In Relation zum Gesamtvermögen ist die Eigenkapitalquote mit

13,6 % (Vorjahr: 13,3 %) als nicht ausreichend zu bezeichnen.

• Als Faustregel gilt, dass das Eigenkapital etwa ein Drittel des

Gesamtkapitals ausmachen sollte.



Vermögenslage

• Der Sonderposten für Gebührenausgleich wird im Berichtsjahr

erstmalig gesondert ausgewiesen und beinhaltet diejenigen

Gebührenüberschüsse, die gemäß § 5 NKAG dem Gebührenzahler in

den kommenden drei Jahren zurückzuerstatten sind.

• Im Berichtsjahr wird die Überdeckung 2017 vollständig, und ein Teil der

Überdeckung des Jahres 2019 in Höhe von T€ 219 gemäß Beschluss

dem Gebührenhaushalt zurückgeführt. Hieraus ergibt sich die Auflösung

in der Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von T€ 875. Die

Überdeckungen wurden dem Gebührenzahler also rechtzeitig

zurückerstattet.



Vermögenslage

• Die sonstigen Rückstellungen wurden gemäß der erwarteten

Inanspruchnahme gebildet. Sie enthalten eine Rückstellung für die

Sicherung und Nachsorge der Deponien (T€ 1.469), eine Urlaubs- und

Überstundenrückstellung auf Grundlage des Bruttogehalts (T€ 109)

sowie eine Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe

von T€ 20.

• Die zum Bilanzstichtag gebildete Rückstellung für die Nachsorge

der Deponien in Höhe von T€ 1.469 spiegelt nicht den tatsächlichen

Wert der zukünftigen finanziellen Verpflichtung wieder.

• Gemäß § 12 NAbfG sind bis zur Schließung von Deponien

entsprechende Rückstellungsbeträge zu bilden.

• Das damalige Wahlrecht zur Übergangsregelung nach § 48 NAbfG

wird in Anspruch genommen.

• Die drei Deponien des AWB wurden bereits 2011 und 2015 endgültig

stillgelegt. Die Nachsorgephase wird vermutlich mindestens bis ins

Jahr 2045 andauern. Daher werden weiterhin Zuführungen zur

Rückstellung über den Gebührenhaushalt notwendig sein.



Vermögenslage



Vermögenslage

• Die Verbundverbindlichkeiten bestehen in Höhe von T€ 5.759 gegenüber

der MKW GmbH & Co. KG und resultieren aus laufenden Verrechnungen

sowie noch nicht beglichenen Forderungen aus dem Entsorgungsvertrag.

Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Aurich

in Höhe von T€ 401 aus laufenden Verrechnungen. Die deutliche

Verringerung der Verbundverbindlichkeiten um T€ 10.606 resultiert im

Wesentlichen aus der Kapitalherabsetzung bei der MKW GmbH & Co. KG

und der daraus resultierenden Verrechnung des Beteiligungswertes mit den

Verbindlichkeiten gegenüber der MKW GmbH & Co. KG in der Bilanz des

AWB LK Aurich.

• Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren in Höhe von T€ 255 aus

Geldtransit im Zusammenhang mit der Tilgung von Bankdarlehen. Beim

Kreditinstitut sind die Tilgungen inklusive der Zinszahlungen bereits gebucht

und im Rahmen der Konto- und Depotauszüge auch berücksichtigt worden.

Zum Abschlussstichtag ist der entsprechende Betrag jedoch noch nicht vom

Konto des Eigenbetriebes abgebucht worden. Des Weiteren bestehen noch

Umsatzsteuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt in Höhe von T€

130.



Finanzlage

Eigenkapitalquote: 13,61 %

Die Eigenkapitalquote sollte idealerweise ca. 1/3 der 

Bilanzsumme ausmachen.

Fremdkapitalquote: 86,39 %

Die Fremdkapitalquote sollte nicht im Regelfall nicht mehr als 

67 % betragen. 

Verschuldungsgrad: 635,32 % 

Relation von Fremd- zu Eigenkapital somit 6,3 : 1.

Dynamischer Verschuldungsgrad: 1.144,53 %

Bei gleichbleibendem Cash-Flow würde es 11 Jahre dauern, 

die aktuell bestehenden Schulden aus eigener Kraft zu tilgen.

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter beträgt ca. 4,5 Jahre. Im 

Idealfall sollte die Tilgungszeit geringer als die 

Restnutzungsdauer sein.  



Liquiditätslage

Liquidität 1. Grades: 1,60 %

Sollte zwischen 10 % und 30 % liegen. 

Liquidität 2. Grades: 25,31 %

Sollte bei 100 % oder höher liegen. Ein Wert von < 100 % sagt aus, 

dass Teile des langfristigen Vermögens nur kurzfristig finanziert sind.

Liquidität 3. Grades: 25,31 %

Sollte bei 100 % oder höher liegen. Ein Wert von < 100 % sagt aus, 

dass Teile des langfristigen Vermögens nur kurzfristig finanziert sind.

Im Berichtsjahr war der Eigenbetrieb jederzeit in der Lage, seine 

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten zu begleichen.



Vermögens- und Kapitalstruktur 

Kurzfristiges Vermögen: 3.193 TEUR

Kurzfristiges Fremdkapital: - 12.613 TEUR

Saldo: - 9.420 TEUR

abzgl. Verbundverbindlichkeiten: 6.161 TEUR

Saldo: - 3.259 TEUR

Zum Bilanzstichtag übersteigen die binnen eines Jahres zu 

begleichenden Schulden die kurzfristig verfügbaren liquiden 

Mittel um 9,4 Mio. €. 

Selbst nach Abzug der Verbindlichkeiten ggü. der MKW 

GmbH & Co. KG übersteigen die kurzfristigen Schulden die 

verfügbaren Mittel um 3,3 Mio. €. 

Liquiditätslage



Ertragslage: 

Abfallwirtschaft

Erhöhung im 

Wesentlichen 

durch einmalige 

Effekte (MBA / 

Abriss Haus Talita)

Anstieg bedingt 

durch höhere 

Aufwendungen aus 

dem 

Entsorgungsvertrag

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 

von 1.024.466,10 € ab.



Ursächlich für den Anstieg ggü. dem Vorjahr sind im Wesentlichen 

„Einmaleffekte“, die sich in dieser Form in Folgejahren nicht 

zwingend wiederholen. 

• Abriss Haus Talita (BgA-Erlöse): T€ 402

• Nachzahlung Mitbenutzung MBA: T€ 350

Ertragslage: 

Abfallwirtschaft



• Unter den Materialaufwendungen werden die Leistungen an die MKW

GmbH & Co. KG aus dem Entsorgungsvertrag in Höhe von T€ 16.294

(Vorjahr: T€ 15.422) ausgewiesen. Ohne diese Leistungen würde der

Posten T€ 3.670 betragen. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im

Wesentlichen um Entsorgungskosten.

• Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten wie im Vorjahr im

Wesentlichen Erträge aus Verwaltungsleistungen in Höhe von T€ 270

(Vorjahr: T€ 255) sowie Versicherungserstattungen in Höhe von T€ 16

(Vorjahr: T€ 15).

• Die Personalaufwendungen betreffen in Höhe von T€ 1.920 (Vorjahr: T€

1.830) Aufwendungen für Löhne und Gehälter sowie Aufwendungen für

soziale Abgaben und Altersversorgung in Höhe von T€ 455 (Vorjahr: T€

445). Die leichte Erhöhung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus

Tarifsteigerungen sowie unterjährigen Personalschwankungen.

• Die planmäßigen Abschreibungen liegen aufgrund nur geringer

Investitionen im Berichtsjahr auf Vorjahresniveau.

Ertragslage: 

Abfallwirtschaft



• Das Finanzergebnis in Höhe von T€ 543 resultiert im Wesentlichen aus 

den ausgewiesenen Beteiligungserträgen der MKW GmbH & Co. KG in 

Höhe von T€ 549 sowie Zinserträgen in Höhe von T€ 125 bei 

Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 131. 

• Im Geschäftsjahr wurden dem Sonderposten für Gebührenausgleich   

T€ 871 entnommen. Entsprechend ergibt sich ein Bilanzgewinn für die 

Sparte Abfallwirtschaft in Höhe von T€ 1.895. 

Ertragslage: 

Abfallwirtschaft



Ertragslage: 

Fäkalschlamm



Bilanz: Sparte Fäkalschlammentsorgung

Die Gebührenrücklagen sind aufgebraucht. Weitere Jahresfehlbeträge führen zu einer 

Gebührenunterdeckung! Gemäß § 5 Abs. 1 NKAG soll das Gebührenaufkommen die 

Kosten der Einrichtung decken. Nach § 5 Abs. 2 NKAG müssen Überdeckungen und 

sollen Unterdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden. 



Prüfungsergebnis


